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Anlage zur Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen von Feuerweh-

ren in der Stadt Unterschleißheim 

 

Verzeichnis der Pauschalsätze 

 

 

Aufwendungsersatz und Kostenersatz setzen sich aus den jeweiligen Sachkosten (Nummern 1 bis 3) und den 

Personalkosten (Nummer 8) zusammen. 

 

 

1. Streckenkosten 

 

Die Streckenkosten betragen für jeden ange-

fangenen Kilometer Wegstrecke für 

bei einer  

Nutzungsdauer 

von 

eine Eigenbeteiligung der Stadt Un-

terschleißheim in Höhe von 15 % 

wurde bei der Kalkulation berücksich-

tigt 

einen Mannschaftstransportwagen MTW 15 Jahren  3,20 EUR 

einen Kommandowagen KDW 15 Jahren  4,14 EUR 

einen Einsatzleitwagen ELW 20 Jahren  7,01 EUR 

ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 (LF 8 bzw. LF 

8/6 bzw. StLF 10/6 bzw. MLF) 

25 Jahren  7,20 EUR 

ein Kleinalarmfahrzeug (KLAF) 20 Jahren  4,60 EUR 

ein Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 (LF 

16/12) 

25 Jahren  7,70 EUR 

ein Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (TLF 20/40) 30 Jahren  6,23 EUR 

eine Drehleiter DLA (K) 23/12 25 Jahren 10,77 EUR 

einen Gerätewagen Logistik GW-Log (V-Lkw) 25 Jahren  3,43 EUR 

einen Gerätewagen Licht / Wasserrettung 25 Jahren  6,96 EUR 

ein Wechsellader-Fahrzeug WLF 25 Jahren  6,42 EUR 

 

 

 

2. Ausrückestundenkosten 

 

Mit den Ausrückestundenkosten ist der Einsatz von Geräten und Ausrüstung abzugelten, die zwar zu Fahr-

zeugen gehören, deren Kosten aber nicht durch die zurückgelegte Wegstrecke beeinflusst werden. Für an-

gefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im Übrigen die ganzen Ausrückestundenkosten 

erhoben. 

 

Die Ausrückestundenkosten betragen - berechnet vom Zeit-

punkt des Ausrückens aus dem Feuerwehrgerätehaus / der 

Feuerwache bis zum Zeitpunkt des Wiedereinrückens – je eine 

Stunde für 

eine Eigenbeteiligung der Stadt Unter-

schleißheim in Höhe von 15 % wurde 

bei der Kalkulation berücksichtigt 

einen Mannschaftstransportwagen MTW 38,01 EUR 

einen Kommandowagen KDW 41,12 EUR 

einen Einsatzleitwagen ELW 109,93 EUR 

ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 (LF 8 bzw. LF 8/6 bzw. MLF) 134,35 EUR 

ein Kleinalarmfahrzeug (KLAF) 46,56 EUR 

ein Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 (LF 16/12) 130,39 EUR 

ein Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (TLF 20/40) 98,23 EUR 

eine Drehleiter DLA (K) 23/12 212,26 EUR 



 

4 

 

 

einen Gerätewagen Logistik GW-Log (V-Lkw) 34,31 EUR 

einen Gerätewagen Licht / Wasserrettung 121,57 EUR 

ein Wechsellader-Fahrzeug WLF 68,29 EUR 

einen Abrollbehälter Gefahrgut (AB-Umweltschutz) 219,15 EUR 

einen Abrollbehälter Rüst (THL) 65,25 EUR 

einen Abrollbehälter Kran (AB-Kran) 113,46 EUR 

einen Mobilen Großventilator (MGV) 74,91 EUR 

einen Verkehrssicherungsanhänger (VSA) 25,37 EUR 

 

 

  

3. Arbeitsstundenkosten 

  

 Wird ein Gerät eingesetzt, das nicht zur feuerwehrtechnischen Beladung des eingesetzten Fahrzeugs ge-

hört (und können demnach dafür keine Ausrückestundenkosten geltend gemacht werden), werden Ar-

beitsstundenkosten berechnet.  

 In die Arbeitsstunden nicht eingerechnet wird der Zeitraum, währenddessen ein Gerät am Einsatzort vo-

rübergehend nicht in Betrieb ist. 

 Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im Übrigen die ganzen Stundenkosten 

erhoben. 

 Für den Einsatz der Drohne werden pro 15 Minuten angefangene Flugzeit 1/4 der Arbeitsstundenkosten 

berechnet. 

  

 Als Arbeitsstundenkosten werden berechnet je Stunde für 

 

eine Motorkettensäge 8,06 EUR 

einen Motortrennschleifer 8,06 EUR 

einen Multifunktionssauger 13,38 EUR 

eine Tauchpumpe 18,54 EUR 

eine Einsatzdrohne 61,86 EUR 

 

 

 

4. Pauschalkosten für Fehlalarme 

 

 Nachfolgend genannte Einsätze werden ohne Berücksichtigung der eingesetzten Fahrzeuge, des eingesetz-

ten Personals und Materials pauschal abgerechnet: 

 

 4.1 Fehlalarme durch Brandmeldeanlage 

 

 Für Falschalarme, die durch eine private Brandmeldeanlage ausgelöst wurden (Art. 28 Abs. 2 Nr. 5 2. 

Alternative BayFwG) werden berechnet:      

 500,00 EUR 

 

4.2 Fehlalarme – vorsätzlich oder grob fahrlässig 

  

 Bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Falschalarmierung der Feuerwehr (Art. 28 Abs. 2 Nr. 5 1. Al-

ternative BayFwG) werden berechnet:      

 1.000,00 EUR 
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5. Gebühren für die Inanspruchnahme der Wäscherei 

  

Reinigung einer Einsatzjacke, schwer 8,24 EUR 

Reinigung einer Einsatzjacke, leicht 8,24 EUR 

Reinigung einer Einsatzhose, schwer 5,49 EUR 

Reinigung einer Einsatzhose, leicht 5,49 EUR 

pro Waschdurchgang (z.B. Kleinteile, je Füllung der Trom-

mel) 

32,95 EUR 

 

 

 

6. Gebühren für die Inanspruchnahme der Atemschutzwerkstatt 

 

Füllen einer Pressluftflasche 4 l / 200 bar 5,00 EUR 

Füllen einer Pressluftflasche 6 l / 300 bar 8,00 EUR 

Reinigung / Prüfung einer Atemschutzmaske 24,61 EUR 

Reinigung / Prüfung Grundgerät mit Lungenautomat 64,21 EUR 

 

Ersatzteilkosten und Sachkosten für Einzelteile werden zum Selbstkostenpreis gesondert berechnet. 

 

 

 

7. Gebühren für die Inanspruchnahme der Schlauchwerkstatt 

 

Waschen, trocknen, prüfen und wickeln eines B-, C- oder D-

Druckschlauches 

13,51 EUR 

Einbinden einer B-, C- oder D-Kupplung 12,50 EUR 

 

 

 

8. Personalkosten 

 

Personalkosten werden nach Ausrückestunden berechnet. Dabei ist der Zeitraum vom Ausrücken aus dem 

Feuerwehrgerätehaus/der Feuerwache bis zum Wiedereinrücken anzusetzen. Für angefangene Stunden 

werden bis zu 30 Minuten die halben, im Übrigen die ganzen Stundenkosten erhoben. 

 

8.1 Ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende 

 

Für den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender wird folgender Stundensatz 

berechnet:                    25,00 EUR 

 

(Aufwendungsersatz für den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender wird verlangt, weil 

der Gemeinde Kosten auch für diesen Personenkreis entstehen, beispielsweise durch Erstattung des 

Verdienstausfalls (Art. 9 Abs. 3 BayFwG), des fortgezahlten Arbeitsentgelts (Art. 10 BayFwG) oder 

durch Entschädigungen nach Art. 11 BayFwG. Wegen Art. 28 Abs. 4 Satz 2 BayFwG kann bei der Be-

rechnung des Aufwendungsersatzes für Pflichtaufgaben nicht der gesamte Personalaufwand ange-

setzt werden.) 

 

8.2 Sicherheitswachen 

 

Für die Abstellung zum Sicherheitswachdienst gemäß Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayFwG werden erhoben 

je Stunde Wachdienst für 

 

a) für Beamte des fachlichen Schwerpunkts feuerwehrtechnischer Dienst, die ein Amt der Qualifika-

tions-ebene 2 innehaben       16,40 € 

 

b) sonstige Bedienstete       16,40 € 

 



 

6 

 

 

c) ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende (siehe § 11 Abs. 5 AVBayFwG)                   16,40 € 

 

Abweichend von Nummer 3 Satz 2 wird für die Anfahrt und die Rückfahrt insgesamt eine weitere 

Stunde berechnet. 


